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Der Bebauungsplan „Schulzentrum, Erbach“ in Kraft seit 06.08.1993 wird im gekennzeichneten Teilbe-
reich Bebauungsplan „Schulzentrum, Erbach, 2. Änderung“ wie folgt geändert: 

A Planungsrechtliche Festsetzungen 
Es wird folgende textliche Festsetzung eingefügt: 
 

Nebenanlagen (§ 9 (1) Nr. 1 und 2 BauGB i.V.m. § 14 BauNVO und § 23 (5) BauNVO)  

Nebenanlagen sind innerhalb sowie außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen allgemein zu-
lässig. Landesrechtliche Bauvorschriften dürfen nicht entgegenstehen. 
 
 

Die Planungsrechtlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes „Schulzentrum Erbach“ gelten weiter-
hin. 
 
 

B Örtliche Bauvorschriften 
Die örtlichen Bauvorschriften des Bebauungsplanes „Schulzentrum, Erbach gelten weiterhin. 
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